
EINE SICHERE ANWENDUNG DER  
DEUTSCHEN SPRACHE IST FÜR SIE ALS 
LEHRKRAFT BESONDERS WICHTIG

• für die Verständigung mit den Lernenden, 
den Eltern und dem Kollegium,

• für Konfliktgespräche,
• für anschauliche Erklärungen im Unterricht,
• zur Unterstützung der Lernenden beim 

richtigen Sprachgebrauch,
• zum korrekten Verfassen zum Beispiel von 

Gutachten oder Elternbriefen.

Deutschkenntnisse 
nachweisen

Sie haben im Ausland Ihre 
Ausbildung zur Lehrkraft  
abgeschlossen und wollen  
nun an einer Berliner Schule 
unterrichten. 
Für eine unbefristete Einstellung benötigen  
Sie deutsche Sprachkenntnisse auf dem  
Niveau C2 des Gemeinsamen europäischen  
Referenzrahmens für Sprachen. 

Zudem müssen Sie eine Gleichstellung Ihres  
Abschlusses vorlegen. Diese beantragen  
Sie bei der Anerkennungsstelle für Lehrkräfte- 
qualifikationen. Von dort bekommen Sie einen  
Bescheid. Darin steht, wie Sie eventuelle  
Unterschiede zwischen Ihrem Abschluss und  
der Ausbildung zur Lehrkraft ausgleichen können. 
Das kann zum Beispiel eine Zusatzausbildung,  
ein schulpraktischer Anpassungslehrgang  
oder beides sein.

LEHRKRÄFTE MIT  
INTERNATIONALEM
ABSCHLUSS 
Unbefristet ins Lehramt:  
Zugangswege nach Sprachniveau

Kontakt
Anerkennungsstelle  

für Lehrkräftequalifikationen: 
anerkennungen.lehrer@senbjf.berlin.de

Bernhard-Weiß-Straße 6
10178 Berlin
Telefon (30) 90227-5050
post@senbjf.berlin.de
www.berlin.de/sen/bjf
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Sprachniveaus und  
Ausgleichsmaßnahmen

Ideal für den schnellen Einstieg sind Sprachkenntnisse 
auf dem Niveau C2. Aber auch niedrigere Stufen führen 
zum Erfolg. Jedoch müssen Sie dann mehr Zeit für die 
Ausgleichsmaßnahmen einplanen.

SPRACHKOMPETENZEN ERWEITERN
Bei einem Sprachniveau von B2+ oder niedriger 
empfiehlt es sich, zuerst einen C1-Deutschkurs  
zu besuchen. Von Vorteil ist ein C1-Deutschkurs 
speziell für pädagogische Berufe. 

Für eine unbefristete Einstellung an einer Berliner 
Schule gibt es für im Ausland ausgebildete Lehrkräfte 
verschiedene Zugangswege. Diese sind abhängig 
vom jeweiligen Stand der Deutschkenntnisse und den 
eventuell im Gleichstellungsbescheid geforderten  
Ausgleichsmaßnahmen.

ZUSATZAUSBILDUNG 
(UNIVERSITÄT)

falls nötig laut Bescheid

SCHULPRAKTISCHER 
ANPASSUNGSLEHRGANG

falls nötig laut Bescheid

ZUSATZAUSBILDUNG
(UNIVERSITÄT)

falls nötig laut Bescheid

Direkter Zugang möglich, falls laut Bescheid keine Ausgleichsmaßnahmen nötig.

in der Regel 18 Monate

Unbefristete  
Einstellung  
möglich mit  

C2-Nachweis

SCHULPRAKTISCHER 
ANPASSUNGSLEHRGANG

falls nötig laut Bescheid

Deutschkurs am Sprachenzentrum der  
Humboldt-Universität mit C2-Prüfung

in der Regel 24 Monate
mit Deutschkurs und C2-Prüfung

in der Regel 18 Monate oder Eignungsprüfung

Deutschkurs am Sprachenzentrum der  
Humboldt-Universität nicht nötig, aber möglich

Sprachniveau 
C1 Deutschkurs nicht bestanden/nicht belegt

Sprachniveau 
C2


